
12 Wirtschaft FRANKFURTER RUNDSCHAU | NR. 45 | MONTAG, 23. FEBRUAR 2026

D ie Zahl der Wertpapier-
Depots ist in den vergan-

genen Jahren stark gestiegen –
laut der Deutschen Bundes-
bankgabes imNovember2025
bereits rund 38 Millionen De-
pots, etwa zehn Prozent mehr
als im Vorjahr – bald jeder
Zweite inDeutschlandhat also
eins. Wenn die Bundesregie-
rungdie „Frühstart-Rente“ ein-
führt, wird die Zahl noch ein-
mal steigen. Die staatliche För-
derung von monatlich zehn
Euro pro Kind soll in ein priva-
tes Depot eingezahlt werden.
Es lohnt sich also, sich mit
Wertpapier-Depots zu beschäf-
tigen.

EigenschaftenvonDepots
Depots dienen der Aufbewah-
rungvonWertpapierenwieAk-
tien, Fonds oder ETFs. Außer-
dem ermöglichen sie den Han-
del mit Wertpapieren. Depots
werdenvontraditionellenBan-
ken, Online-Banken oder soge-
nannten Neobrokern, digita-
len Finanzdienstleistern, ange-
boten. Egal wo das Depot liegt,
die Kundinnen und Kunden
handeln meist selbstständig
am Rechner oder in der App.
Wer besonderenWert auf eine
einfache Handhabung legt,
sollte prüfen, ob es eine Simu-
lation der Bedienoberfläche
gibt, bevor er oder sie das De-
poteröffnet.

Depot-Eröffnung
Die Eröffnung eines digitalen
Depotsist inwenigenSchritten
gemacht. Das nötige Legitimie-
rungsverfahrenkannmeistens
online mithilfe des Personal-
ausweises oder per Gang zur
Post erledigt werden. Die wei-
teren Unterlagen kommen on-
line, eine Freischalt-PIN per
Post. Anschließend muss vom
GirokontoGeldaufsDepotkon-
to überwiesenwerden und der
Handelkannbeginnen.

Einlagensicherung
„Wertpapiere sind Sonderver-
mögen und gehören rechtlich
dem Anleger. Geht eine Bank
oder ein Broker insolvent, sind
die Wertpapiere davon nicht
betroffen“, sagt Dajana Gill-
maier,ExpertinbeiderFMH-Fi-
nanzberatung, einer Verbrau-
cherplattform mit Analysen
und Tools rund um Finanzthe-
meninFrankfurtamMain.

Portfolios vonDepots
Depotsunterscheidensichhin-
sichtlich mehrerer Kriterien:

„Nicht alle Depots bieten die
gleichenWertpapiere an“, sagt
Stefan Fischer, Finanzexperte
von Stiftung Warentest. Wer
bestimmte ETFs im Auge hat,
sollte vor Eröffnung seines De-
pots prüfen, ob das gewünsch-
te Papier bei dem Anbieter ge-
handelt wird. Auch die Han-
delsplätzesindnichtdieselben.
Ein kürzlicher Vergleich von
Online-Depots durch Stiftung
Warentest zeigt, dass die Zahl
der angebotenen Handelsplät-
ze zwischen einem einzigen
und 13 schwankt. Eine größere
Zahl an Handelsplätzen kann
vorteilhaftsein,weildieKosten
für Wertpapiere nicht überall
gleich sind, auch die Handels-
platzentgelte unterscheiden
sich. Außerdem sind die Pro-
dukte bei Online-Depots nicht
identisch: „InmanchenDepots
istderKaufmancherAnleihen,
Fonds oder Krypto-Werten
oder die Anlage von Sparplä-
nen nicht möglich“, sagt Fi-
scher.

KostenvonDepots
FürVerbraucherinnenundVer-
braucher sind die Kosten von
Depots der augenfälligste Un-

terschied. Neobroker werben
damit, dass siebesondersgüns-
tigsind–sowohlbeimKaufvon
Wertpapieren, als auchbeiden
Verwahrkosten pro Jahr. Bei
anderen Anbietern ist entwe-
der das eine oder das andere
ganz oder nahezu kostenfrei.
Aber wonach entscheiden?
Gillmaier empfiehlt, das eige-
ne Verhalten einzuschätzen:
„Bin ich jemand der viel han-
delt? Dann sollte ich ein Depot
nehmen, das geringe Gebüh-
renbeimKaufundVerkaufvon
Wertpapieren erhebt“, sagt
sie.
Orderkosten werden als Fix-

summeproOrder, etwaeinEu-
ro bei Joe Broker, oder als pro-
zentuale Summe, 0,25 Prozent
beiMaxblue,oderalsKombina-
tion von beidem, 0,25 Prozent
plus 4,90 Euro bei Comdirect,
erhoben. Bei 0,25 Prozent Or-
derkosten müssten auf 1.000
Euro Kaufsumme 2,50 Euro an
die Depotbank abgeführt wer-
den. Die Verwahrkosten pro
Jahr liegen nach der Stiftung-
Warentest-Untersuchung zwi-
schen null und über 300 Euro.
„Beim Angebot von Beratung
durch eine Bank sind die Kos-

ten automatisch höher, weil
hierfür kompetentes Personal
vorhanden sein muss“, sagt
Gillmaier.

Sparpläne
Für die Ausführung von Spar-
plänen werden zwischen null
und 2,5 Prozent Kostenanteil –
beziehungsweise zwischen
1,50 Euro und maximal 14,90
Euro – pro Abbuchung erho-
ben. Bei einem monatlichen
Sparplan fälltdasaufDauer ins
Gewicht. Einige Depot-Banken
bietenkeineSparplänean.Dar-
auf sollte beim Eröffnen des
Depotsgeachtetwerden.

SonderfallNeobroker
Angesichts von null Euro so-
wohl für den Handel, als auch
fürdieVerwahrung,könntedie
Entscheidungschnellfüreinen
Neobroker fallen. Die Fachleu-
te informieren, dass es ver-
steckteKostengibt. „DieseBro-
ker bekommenmeist Prämien
von Handelsplätzen, wenn sie
die Kunden dort hinbringen“,
sagtGillmaier. Fischer siehtdie
Gefahr von Interessenkonflik-
ten. „Der Gedanke liegt nahe,
dass Broker Aufträge dorthin

leiten,wosieammeistendafür
bekommen“, sagt er. Für Anle-
gerinnen und Anleger wären
das nicht unbedingt die besten
Deals. Es gäbe allerdings keine
eindeutigen Belege für signifi-
kant nachteilige Orderausfüh-
rungen.
Die Schlichtungsstelle der

Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin)
erklärte in ihrem Tätigkeitsbe-
richt für 2025, dass sie weiter-
hin viele Beschwerden über
Neobroker erhalten habe.
„Diese betrafen vor allem das
Wertpapiergeschäft, insbeson-
dere die Depotführung“, heißt
es dort. ImMittelpunkt hätten
Probleme bei Depotüberträ-
gen,wienichtausgeführteAuf-
träge oder lange Bearbeitungs-
zeiten gestanden. Zudem hät-
ten Kundinnen und Kunden
kritisiert, dass Anschaffungs-
daten von Wertpapieren fehl-
ten und es Fehler beim Steuer-
abzugbeiDividendenoderVer-
kaufserlösengab.
Ein weiterer Nachteil ist

mangelhafter Service – telefo-
nischen Kundenservice gibt es
oftnicht.AntwortenperE-Mail
kommen spät oder gar nicht.
„Wenn es Probleme gibt, kann
das unangenehm werden“,
sagt Fischer. EinAnlegerwand-
te sich an die Tester, der einen
Anwalt eingeschaltet hat, weil
seine Beschwerde von einem
Neobroker nicht beantwortet
wurde. Dem Anleger war
durch eine falsche Steuerbe-
rechnung ein Schaden in vier-
stelligerHöheentstanden.

NeueGesetzgebung
Ab dem Sommer, genau ab
dem30.Juni,sindprovisionsge-
stützte Angebote nicht mehr
erlaubt, regelt eine neue EU-
Verordnung. „Die Neobroker
dürften dann eine neue Kos-
tenstruktur einführen“, sagt
Gillmaier. Wer sein Depot bei
so einemAnbieter führt, sollte
aufÄnderungenachten.

Berichtspflichten
Ohnehin sind Depotbanken
verpflichtet, ihre Kundinnen
und Kunden regelmäßig zu in-
formieren. „Quartals- und Jah-
resberichte, Depotauszüge, ei-
ne regelmäßige Ertragsaufstel-
lung sowie die Jahressteuerbe-
scheinigung kommen
regelmäßig ins E-Mail-Post-
fach“, sagt Gillmaier. Außer-
dem sei ein Extra-Reporting
verpflichtend, wenn ein Port-
folio im Berichtszeitraum
überdurchschnittlich an Wert
verliert.

Immer mehr Menschen in Deutschland haben ein Wertpapier-Depot. Was Anlegerinnen und Anleger beachten sollten

VON MECHTHILD HENNEKE

Der beste Platz für Aktien und Fonds
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E in Müsliriegel mit einem
Extra anBallaststoffen, Pro-

tein oder Koffein, Gummibär-
chen angereichertmitMagnesi-
um, Calcium, Vitamin D oder
Kollagen: Ob in Regalen der Su-
per- oder Drogeriemärkte oder
auch auf Süßwarenmessen – so-
genannte „Functional Sweets“
(funktionelle Süßwaren) sind
einwachsenderMarkt.
Dabei werden den Süßwaren

gezielt Inhaltsstoffe zugesetzt,
die über den reinenGenuss hin-
aus zusätzlichen Nutzen für die
Gesundheit versprechen. Doch
bringtder süßeGenussmitdem
scheinbar zusätzlichen Schuss
Gesundeswirklichetwas?
Birgit Jähnig vom Bundeszen-

trum für Ernährung antwortet
darauf mit einem ernüchtern-
den „Nein“. Funktionelle Süßig-
keiten liefern für die Ernäh-
rungswissenschaftlerin keinen
echten gesundheitlichen Mehr-
wert: „Auchwennsie zusätzlich
Vitamine,Mineralstoffe,Ballast-
stoffe oder Proteine enthalten,
habensieofteineunausgewoge-
neNährstoffbilanzundmeistei-
nen hohen Fett- oder Zuckerge-
halt.“ Undmanchmal sogar bei-
des.
Wer sich insgesamt gut er-

nährt, sei in der Regel ausrei-
chendmit Nährstoffen versorgt
undbenötigedieZusätzeinSüß-
warennicht,soJähnig. dpa

Gummibär
mit Calcium

Vorsicht bei
„Functional Sweets“

KONSUM & MEHR

A uf einem Kreuzfahrtschiff
sindvieleMenschenaufen-

gemRaumzusammen. Entspre-
chend rasch können sich anste-
ckendeKrankheitenausbreiten.
Erkrankte Passagiere werden in
solchenFällendeshalbmitunter
isoliert,umandereReisendeund
dieCrewzuschützen.Bekommt
mandannwenigstensdenReise-
preis anteilig zurück? Womög-
lichnicht,wieeinUrteildesBun-
desgerichtshofs (BGH) in so ei-
nem Fall zeigt (Az.: X ZR 15/25).
GeklagthatteeinMann,der2023
auf einer Kanaren-Kreuzfahrt
nach einem positiven Corona-
test in eine andere Kabine ver-
legt und isoliert wurde. Einige
Tage später traf es auch seine
Frau. Der Mann verlangte letzt-
lichdenanteiligenReisepreis ab
dem Zeitpunkt seiner Isolation
zurück: gut 4.000 der knapp
7.000 Euro, die die Reise insge-
samtgekostethatte.
Doch er scheiterte. Der BGH

wiesseineRevisiongegeneinUr-
teildesLandgerichtsRostockzu-
rück. Dass der Reisende isoliert
werdenmusste und nichtmehr
die gebuchten Reiseleistungen
in Anspruch nehmen konnte,
liegtdemnachinseinerpersönli-
chen Sphäre und Risiko. Sei ein
Reisender aus gesundheitlichen
Gründen nicht reisefähig, be-
gründedieNichterbringungvon
Leistungen keinen Mangel,
schreibt das Portal „beck-aktu-
ell“ dazu. „Gleiches gelte auch,
wennderVeranstalter angemes-
sene Maßnahmen ergreife, um
andere Reisende oder das Perso-
nal vordrohendenGesundheits-
gefahrenzuschützen.“ dpa

Isoliert im
Urlaub

DAS URTEIL

J emandhält imGedrängeein-
fach ein Lesegerät an Tasche,

Jacke oder Hose, um so Kredit-
kartendaten zu erbeuten oder
gleichGeld abzubuchen.Das ist
einSchreckensszenario, dasvie-
le Unternehmen, die Schutz-
Geldbörsen oder -Kartenhüllen
verkaufen, in ihrer Werbung
zeichnen.
Tatsächlich gibt es fast keine

Bank- oder Bezahlkarten mehr,
in der kein Mini-Chip samt An-
tennenspule steckt, der per Ne-
ar Field Communication (NFC)
zum kontaktlosen Zahlen an

Kassenterminals ausgelesen
werden kann. Und auch imPer-
sonalausweis, in Zugangskar-
ten, Smartphones oder Smart-
watches stecken solche Chips.
NFC ist eine Variante der Tech-
nologie RFID (Radio Frequency
Identification).

KeineSchadensfälle

Allerdings ist ein heimliches
NFC-Auslesen auf die oben be-
schriebene Art und Weise sehr
unwahrscheinlich,berichtetdie
StiftungWarentest. Zum einen,

weil sich Lesegerät und Karte
sehrnahekommenmüssen,da-
mitwirklichDaten fließen kön-
nen.
Zum anderen lägen in Geld-

börsen meist mehrere Karten
aufeinander. Dasmache es sehr
unwahrscheinlich, dass ein Le-
segerät eine Verbindung zu ei-
ner einzelnen Karte aufbauen
kann, weil die vielen Signale
Verwirrungstifteten.
Ergo muss man dem Bericht

zufolgenichtinspezielleBriefta-
schen oder Schutzhüllen inves-
tieren, die etwa Alufolie zur Ab-

schirmung enthalten. Deren
Wirkung sei einfach, effektiv,
aber eben auch unnötig, wie ei-
ne Anfrage der StiftungWaren-
test bei der Deutschen Kredit-
wirtschaft ergeben hat, der kei-
ne Schadensfälle durch heimli-
ches Auslesen von Karten
bekanntsind.
Auch das Bundeskriminalamt

(BKA) stufe die Gefahr als sehr
gering ein, heißt es: Die tech-
nischen Hürden für einen sol-
chen Datendiebstahl seien
hoch, die praktische Relevanz
minimal.

Gefahr droht den Fachleuten
zufolge eher an anderer Stelle –
etwawennmanbeimBezahlen
die Karte aus derHand gibt. Kri-
minelle könnten dann mehr-
mals den Betrag abbuchen, für
den man keine PIN eingeben
muss, oder die Daten aus dem
Magnetstreifen auslesen. Des-
wegen gilt: Immer mit zum Le-
segerät hingehen, sich immer
einen Transaktionsbeleg geben
lassen, regelmäßig die Konto-
auszügeprüfenunddubioseAb-
buchungen sofort beim Kredit-
kartenanbieterreklamieren.dpa

Brauchen Bankkarten funkdichte Schutzhüllen?
Warum Fachleute das für überflüssig halten und welche Tricks Kriminelle tatsächlich nutzen
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